
LPT 2015.2 | Landesparteitag 2015.2 Stand: 27. Juni 2015 21:35:08

Seite 1

Antrag SA 02: Untergliederungen
Antragsteller/in: José Ignacio Rodriguez Maicas

Unterschrift: __________________________________________

Status: eingereicht

Untergliederungen

Der Landesparteitag möge beschließen:

Es wird beantragt folgenden Text in der Satzung an geeigneter Stelle einzufügen:

§x Untergliederungen

(1) Kreisverbände können auf Initiative von 30% der kreisansässigen Mitglieder, mindestens aber
150/200/250 Mitgliedern gegründet werden.

(2) Alternativ können mindestens 10 Mitglieder eines Kreises eine Kreisgruppe gründen. Hierzu
ist eine Kreismitgliederversammlung einzuberufen. Die Kreisgruppe wird vom Landesvorstand
bestätigt.

1. Der Rahmen einer Kreisrichtlinie ist im Anhang "Richtlinien für Kreisgruppen des
Landesverbandes Saarland” der Landessatzung definiert. Die Kreisgruppe kann weitergehende
Regelungen beschließen.

2. Die Sprecher sind dem Landesvorstand gegenüber vertretungsberechtigt und organisieren die
Kommunikation zwischen dem Landesvorstand und der Kreisgruppe.

3. Eine Kreisgruppe löst sich auf, wenn

(a) sie dies mit einer 2/3-Mehrheit der bei einer Kreismitgliederversammlung anwesenden
Mitglieder beschließt,

(b) sie aus weniger als fünf Mitgliedern besteht,

(c) sie sich über einen Zeitraum von 2 Monaten nicht auf 2 Sprecher verständigen kann,

(d) der Landesparteitag dies mit 2/3-Mehrheit beschließt.

(3) Kreisgruppen des Landesverbandes verfügen über keine selbständige Kassenführung und
eigene Finanzplanung. Die Verwaltung und die satzungsgemäße Verwendung der Mittel obliegt
dem Landesschatzmeister. Der Landesschatzmeister hat die Pflicht, die satzungswidrige
Verwendung von Mitteln zu unterbinden.

Begründung:

Erfolgt mündlich.


